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lüaffevs aus einem riinrteanat m«h ^
ITaebt. SInf ©runb eingegangener Verwerten feiten!

melu'evet* Slnwoffner » erlangte etn ©emeinberat in

Slnwenbung tonfreter Vorföpctften ber allgemeinen ^3oIt-

pioerorbnung unb ber totalen ^auorbnung ber betreb

fenben ©emeinbe »om ®""®^etrelbenoen

SJÎaffnaffmen wegen obgenannter Vetafhgang. ®er bu«ff

biefe Verfügung betroffene ©ewerbetreibenbe »erlangte

refurlroelfe beim Vezirîlamt Mtbung ber ^rfiigung,
inbem er geltenb machte, baff el ftj bet ber béatifia*
beten SBafferabteitung um tffnoatrecffte ffanble, bte eoew

tue« nur im orbentttcffen Vrozeffwege aulgefocfften, mcfft

aber buret) eine blaffe iffolizetoerfügung aufgeffoben wer,
best tonnten. ®al »ejirfSamt, bas materteü auf biefen

SiefurS eintrat, ffteff tffn gut Stuf erfolgte Snteroentton

ber bureb Särm, ber »an ber beanffanbeten «Baffercib-

ktong rnuÄt würbe, betroffenen Jacffbarn faff, M
ber SiegierungSrat »eranlafft, ben ©ntfeffeib bel Veztrtl*
aniiel wegen beffen Unpffänbigteit aufzubeben unb ble

eingangs 'ermäffnte Verfügung bei ©emetnberatel, im

©egenfaff sum bezirtlamiticffen ©ntfcffetb, all begrünbet

p ertlären.
gür bte 2lufl?elum<3 bes besiri'snmtlic^en i£nt*

fcfyeibes waren folgenöe (Erwägungen maffgebenb:
SD er Vefcfftuff bei ©emetnberatel erfolgte auf ©runb

non § 59 ber allgemeinen Sßolijeioerorbnung unb »on

9ht. 9 ber totalen Vauorbnung ber betreffenben ©e=

metnbe. ®tefe Veffimmungen ffnb unzweifelhaft öffent*

licffrscfftlicffer Statur. ©ine auf folgen öffentlicffrecfft*

licffen Veffimmtntgen bafierenbe Voltjeioerfügung einel

©emetnberatel, fei fie taub*, fetter--, ffraffen*, bacff-> ge»

funbffeitl*, fremfeen* ober anberlpotiseilicffer Statur, tann

nun aber niemall returlwetfe an bal Vezirîlamt wetter

gegeben werben in bem Sinne, baff leffterel über bie

formelle unb materielle iRkffiigîeit ber Verfügung ent*

feffetbe. ®al Vezirîlamt iff naeff ff. gaütfcffem Sîecfft in
Verwattunglfacffen ntefft Steturlinffanj. ©olcffel iff »iet=

nteffr, wenn niefft aulbrüältcff etwa! gegenteiliges 6e»

ftimmt iff, lebigücff ber Stegtcrunglrat. Siel iff in
mehreren ©efeffen aulbrücfttcff feffgelegt. ©ofem für _be>

ffimmte ©ebtete ber abminifiratwen Siecfftlpffege S3effim»

mungen über bal Siedfftlmitteloerfaffren mangeln, iff all
SieEurllnffanz gegen Verfügungen bei ©emetnberatel
unb fetner Organe tn analoger Slnmenbung »on Slrt. 32

©. zum 8. @. S3, immer ber Stegierunglrat anzu*
feffen. (2lrt. 32 ©. zum 8 ®- ffetfft: ©egenü'ber
ben tn biefem ©efeff oorgefeffenen ©ntfeffeibungen unb
Slnorbrtungen bei ©imeinbeammannl, bei ©emeinbe*

ratel, bel Sßaifenamtel unb bei Vezirïlammannl iff,
wo biefel ©efeff ntcfftl beffimmt, innert oierzeffn SDagen

feit ber Aufteilung ber Steturl an ben Stegierunglrat
zuläffia.)

'
SDal Vezirîlamt war baffer tn »ortiegenber

Sin gelé genffeit niefft Competent, bie Verfügung bei ®e>

meinberatel aufzuheben. hieran änbert felbffoerffänb*
liefe bie Satfacffe nicfftl, baff tn ber fragltcffen Vetfü*

gunq ein Steïurlrecfft an bal Vizirïlamt eingeräumt

würbe Sefeterel wäre »erpffiefftet gewefen, ben Stefurl

mit feiner Vegutacfftung an ben ftegterunglrat weiter

zu leiten, lui biefen ©rünben tfi ber ©ntfeffeib bei

Vejirflamtel aufzuffeben. ®er ^eËutë tft »om Stegle»

runglrat neu ju beffanbeln, wobei bie ©emagitttgen bei

bezirïlamtlicffen ©ntfcffetbel all Vegutacfftung bei Ste=

îurfel za betrachten unb zu oerwerten ffnb.

3n matevieaev ^inffefft iff ben ©rwagungen bei

Steqterunqlrate! folgenbel za enlneffmen:

Steturrent beffrettet bem ©emetnberat zunadjff bte

Verfügunglfompetenz in »ortiegenber ängetegenffeit, ba

bie fcaglitffe SBafferabteitung etn Stecfft barfMe, bal

eoen tueil einzig im orbenttieffen Vw?effwege angefoefften,

nicht aber ein fact) bureff eine polizeiltcffe Verfügung auf*
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geffoben werben fönne. ®tefe Slnffcfft, ber ffeff bal Ve»
Zirflamt anfeffliefft, iff grunbfäfflidff irrtümlitff. ©In un=

bef^ränltel Ved)t auf ben unoeränberten Veffanb ber
beanffanbeten SBafferableitung beffefft îetnelwegl, gleicff^
»iel ob tefftere breiffig ober weniger Raffte lang betätigt
würben fei. 3ebel ißrioatresfft iff an bte ©effranfen
ber Stecfftlorbnnng gebunben unb tann nur innerffalb
biefer frei aulgeübt werben, ©oleffe ©effranten ber
Sleifftlorbnung feilben inlbefonbere bie öffentlicffredfft»
Itcffen Vorfcfftiften ber Vau=, Vaiff=, ©(raffen gorft*,
©efunbffeitl», ©ewerbepolizei ufw., fo namenllitff aueff
bal Verbot bei erffeblicff beläfiigenben unb gefunbffeitl»
gefäffrbenbe« ©efcffäft§= unb ©ewerbeffetrtebel. ßwar
finbet fitff teffteres aueff im Siacffbarrecfft (Strt. 684 8-© V.)
®te Vefcffwerbefüffrer ffätten baffer aueff auf ©runb bie*

fer nacffbarretfftlitffen Vorfcffriften im zioilprozeffualen
SBege »orgeffen tönnen. 3"beffen tönnten fie in »or=
liegenbem gall aueff an bte Slbminiftcatioe fieff wenben
unb biefe erfueffen, baff fte all Hüterin ber öffentlichen
Drbnnng ben in beren gntereffe aufgeffeüten polizeilichen
Vorfcffriften bei §59 ber allgemeinen Sßolizeiorbr.ung
Stacffacfftung »erraffe. ®iefe Vorfcffriften lauten äffn*
tidff wie bte entfpreiffenben ber totalen Vauorbnwngen
unb wie ffe eingangs erwäffnt ffnb. Sladff tonffanter
regierunglrätlidffer fßrajil tönnen unb müffen bie 3lb»
miniffratioorgane auf ©runb foleffer unb äffnliiffer öf=
fentliüffredfftlidjer Vorfcffriften bann einfffireiten, wenn
gntereffen ber Slügemetnffeit »erlefft werben, b. ff. bann,
wenn eine ©efunbffeitlgefäffrbung tn grage ffefft ober
wenn etn gröffeter îîcell »on Umwoffnern, niefft aber
nur Vewoffner einel einzelnen Çaufel ober gar nur
einzelne fßerfonen »on berartigen Veläftignngen betroffen
werben, gn "concreto lagen biefe Voraulfeffungen für
bal polizeiliche ©infeffreiten zweifelloffne oor, wal fié
einmal aul ber 8affl ber Vefcffwerbefüffrer, fobann aul
ber Strt ber Veläftigung, bte fieff auf einem oerffättntl
mäffig weiten ©ebietltreil geltenb maefft, unb fcffliefflicff
aul bem etngeffolten ©utadfften ber tedffntfdffen Organe
gibt.

liner ftMiilafte ^iikiifinkiiiie« ii Srieie
feffreibt g. Çutff in ber „grantf. 8tG-":

gm Kriege gibt el teine ffanbffaften Vautonffrut*
iionen — werben bie meiffen fagen. ©erabe bie ©r*
faffrungen im gegenwärtigen Kriege ffaben gezeigt, baff
felbff bie ffärtffen geftungen ben mobernen, fiffweren
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Wassers aus eincin p^îvatbanal wahrenö der

Nacht. Auf Grund àgegangener Beschwerden seitens

mehrerer Anwohner verlangte em Gemàderat in

Anwendung konkreter Vorfchnsten der allgemeinen Pow

Mveràmmg und der lokalen Vauurdnung dec ààe -

senden Gemeinde vom ^ewerbetrsibenoen bestimmte

Maßnahmen wegen obgenannter Belästigung, Der durch

diese Verfügung betroffene Gewerbetreibende verlangte

rekursweise beim Bezirksamt Aufhebung der Verfügung,

indem er geltend machte, daß es sich be. der b anstan-

deten Wafferableitung um Pnvatrechte handle, die even-

well nur im ordentlichen Prozeßwege ausgefochten. mcht

aber durch eine bloße Polizeiverfügung ausgehoben wer-

den könnten. Das Bezirksamt, das materiell auf diesen

Rekurs eintrat, hieß ihn gut Auf erfolgte Jàvent.on
der durch Lärm, der von der beanstandeten Wafferab-

Nwng verm acht wurde, betroffenen Nachbarn sah sich

der Regierunqsrat veranlaßt, den Gutschein des Bezirks-

amtes wegen dessen Unzuständigkeit aufzuheben und die

eingangs erwähnte Verfügung des Gemeinderates, im

Gegensatz zum bezirksamtlichen Entscheid, als begründet

zu erklären.
Für die Aufhebung des bezirksamtlichen àt-

scheîdes waren folgende Erwägungen maßgebend:

Der Beschluß des Gemeinderates erfolgte auf Grund
von § 59 der allgemeinen Polizàrordmmg und von

Art. 9 der lokalen Bauordnung der betreffenden Ge-

meinde. Diese Bestimmungen sind unzweifelhaft öffent-

lichrschtlicher Natur. Eine auf solchen öffentlichrecht-

lichen Bestimmungen basierende Polizeioerfügung eines

Gemeinderates, sei sie land-, feuer-, straßen-, bach-, ge-

sundheits-, fremden- oder anderspolizeilicher Natur, kann

nun aber niemals rekursweife an das Bezirksamt weiter

gegeben werden in dem Sinne, daß letzteres über die

formelle und materielle Richtigkeit der Verfügung ent-

scheide. Das Bezirksamt ist nach st. gallischem Recht in
Verwaltungssachen nicht Rekursinstanz. Solches ist viel-

mehr, wenn nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges be-

stimmt ist, lediglich der Regierungsrat. Dies ist in
mehreren Gesetzen ausdrücklich festgelegt. Sofern für be-

stimmte Gebiete der administrativen Rechtspflege Bestim-
mungen über das Rechtsmittelverfahren mangeln, ist als
Rekursinstanz gegen Verfügungen des Gemeinderates
und seiner Organe in analoger Anwendung von Art. 32
E. G. zum Z. G. B. immer der Regierungsrat anzu-
sehen. (Art. 32 E. G. zum Z G. B. heißt: Gegenüber
den in diesem Gesetz vorgesehenen Entscheidungen und
Anordnungen des Gemeindeammanns, des Gemeinde-

rates, des Waisenamtes und des Bezirksammanns ist,

wo dieses Gesetz nichts bestimmt, innert vierzehn Tagen
sei! der Zustellung der Rekurs an den Regierungsrat
zulässig.)

'
Das Bezirksamt war daher in vorliegender

Angelegenheit nicht kompetent, die Verfügung des Ge-

meinderates aufzuheben. Hieran ändert selbstverständ-

lich die Tatsache nichts, daß in der fraglichen Verfü-

qunq ein Rekursrecht an das Bezirksamt eingeräumt

wurde Letzteres wäre verpflichtet gewesen, den Rekurs

mit feiner Begutachtung an den Regierungsrat weiter

zu leiten. Aus diesen Gründen O der Entscheid des

Bezirksamtes aufzuheben. Der Rekurs .st vom Regie-

rungsrat neu zu behandeln, wobei die Erwägungen des

bezirksamtlichen Entscheides als Begutachtung des Re-

kurses zu betrachten und zu verwerten Md.

In materieller Hinsicht ist den Erwägungen des

Reqierungsrates folgendes zu entnehmen:

Rekmrent bestreitet dem Gemeinderat zunächst die

Verfügungskompetenz in vorliegender Angelegenheit da

die fragliche Wafferableitung ein Recht darstelle, das

eoentuell einzig im ordentlichen Prozeßwege angefochten,

nicht aber einfach durch eine polizeiliche Verfügung auf-

Zsàs ààà!à8-UàMg
Vl/Mingsestrasss. —
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gehoben werden könne. Diese Ansicht, der sich das Be-
zirksamt anschließt, ist grundsätzlich irrtümlich. Ein un-
beschränktes Recht auf den unveränderten Bestand der
beanstandeten Wasserableitung besteht keineswegs, gleich-
viel ob letztere dreißig oder weniger Jahre lang betäligt
worden sei. Jedes Pnvatrscht ist an die Schranken
der Rechtsordnung gebunden und kann nur innerhalb
dieser frei ausgeübt werden. Solche Schranken der
Rechtsordnung bilden insbesondere die öffentlichrecht-
lichen Vorschriften der Bau-, Bach-, Straßen. Forst-,
Gesundheits-, Gewerbepolizei usw., so namentlich auch
das Verbot des erheblich belästigenden und gesundheits-
gefährdenden Geschäfts- und Gewerbebetriebes. Zwar
findet sich letzteres auch im Nachbarrecht (Art. 684 Z.G.V.)
Die Beschwerdeführer hätten daher auch auf Grund die-
ser nachbarrechtlichen Vorschriften im zivilprozeffualen
Wege vorgehen können. Indessen könnten sie in vor-
liegendem Fall auch an die Administrative sich wenden
und diese ersuchen, daß sie als Hüterin der öffentlichen
Ordnung den in deren Interesse aufgestellten polizeilichen
Vorschriften des §59 der allgemeinen Polizeiordnung
Nachachtung verschaffe. Diese Vorschriften lauten ähn-
lich wie die entsprechenden der lokalen Bauordnungen
und wie sie eingangs erwähnt sind. Nach konstanter
regierungsrätlicher Praxis können und müssen die Ad-
ministraiivorgane auf Grund solcher und ähnlicher öf-
fentlichrechtlicher Vorschriften dann einschreiten, wenn
Interessen der Allgemeinheit verletzt werden, d. h. dann,
wenn eine Gesundheitsgefährdung in Frage steht oder
wenn ein größerer Kreis von Umwohnern, nicht aber
nur Bewohner eines einzelnen Hauses oder gar nur
einzelne Personen von derartigen Belästigungin betroffen
werden. In ' concret o lagen diese Voraussetzungen für
das polizeiliche Einschreiten zweifelsohne vor, was sich
einmal aus der Zahl der Beschwerdeführer, sodann aus
der Art der Belästigung, die sich auf einem Verhältnis
mäßig weiten Gebietskreis geltend macht, und schließlich
aus dem eingeholten Gutachten der technischen Organe
gibt.

Über stmdWe MMHlMsm« im Krieze
schreibt F. Huth in der „Franks. Ztg.":

Im Kriege gibt es keine standhaften Baukonstruk-
tionen — werden die meisten sagen. Gerade die Er-
fahrungen im gegenwärtigen Kriege haben gezeigt, daß
selbst die stärksten Festungen den modernen, schweren
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©efcßüßen nießt gu roibexfteßen oexmögen. @S fott auiß
gar nitßt beftxitten roexben, baft bte gemaltigen ©efcßoffe
unb ©pxengmittel, bis in blefem Stiege gut Slnroenbung
gelangen, jebe SRauex, jebe ©tabt, jebe ffefiung gxünbließ
gu gexflöxen oexmögen, Iber eS muß bodj audj in SSe>

tratet gebogen roexben, baß ßunbexte son Dxtfcßaften nisßt
mit ben ooßfommenften, ben fcßxeeflicßften Sriegêmitteln
angegriffen roexben, fonbexn olelfacß nnx bex Staroüfiung
burcß felnblicße Ipoxben auSgefeßt ftnb, mte mix baS
nameniltcß in Ofipxeußen erfahren ßaben. ©xanaten unb
Rixanbfacîel rufen xecßt oexßeexenbe SBixfungen ßexoox;
aber eS fiat fieß gegeigt, baß manche Konfixufiionen biefen
Ungxtffen xeeßt gut roibexfteßen, unb baxauS oexmag bex
S9autecßnl!ex manche Seßxe füx bis ißrajiS gu geminnen
— ntdbt um bombenfteßexe, abex bodß feuexftcßexe unb
fmnbfefte Sßoßm unb ©efcßäftSgebäube gu exxießten.

2Ratießem mag eS feßetnen, baß man an Dxten, bte
buteß Stationen unb 93xänbc gum großen Steil in Sxümmex
oexroanbelt mexben, übexßaupt feine ©dßtüffe füx bie bau*
teeßntßße ^jStQji§ gießen fönne. Sa§ ifi ein Qxxtum.
SBtx oexmögen aus ben Slbbilbungen gexftöxtex ©täbte
niel gu lernen. $mmex miebex faßt eS auf, baß au§
bem Sxümmexßaufen langex ^»äufexxei^en faft unoexfeßxt
bie ©eßoxnfteine empoxxagen. SJÎan ßat bteS in Belgien,
gxanfxelfß, SHußlanb, oox aßen Singen abex in Oft»
preußen beobachtet. Sie StBibexftanbSfäßigfeit bex ©djoxn»
ftetne, b. ß. bex ßRauerförpcx mit xößrenfößxmigem Duex»
feßnttt, ift natüxlicß nteßtS QufäßigeS, unb nur bex Saie
rmrb glauben, öa$ bie übrigen Seile ber (Sebaube nur
beSßalb feßneßex gexftöxt feien, meil fie gu siel ßölgexne
Sonftxuftionen enthielten, roa§ natüxlicß bei gueßroexf
unb SSalfenbecfen an fieß gutxifft. fftt Söafjxfjeit roibex»
fiepen bte xößxenföxmigen 9Rauexföxpex abex übexßaupt
bem Sxanbe unb feibfi ben ©efeßoffen beffex at3 ntaffioe
Köxpex. <®s ginge guroeit, rooßten mix ßler untexfueßen,
auf meldte pßpfifalifeßen ©efeße bieg guxücfgufußxeu ifi.
JebenfaßS mixb man fieß ooxfießen fönnen, baß ein
ma ftoet SJtauexföxpex mit funftgexeeßtem »exbanbe ben
©efeßoffeneinen größeren Sßibetftanb entgegenfefet als
ein ©oßlföxpex, buxeß ben baS ©efeßoß leitet ßlnbuxcß»
gegt, unb' ba^ bie ©xöße bex .gexftörang in etném be=
Tarnten SSexßaltniS gu bex ©xöße beS SBtbexfianbeS fteßt.

J *** ^ Wnflft befannte Statfadße, baß
tuxmaxttge tJaufocpet sott quabxatifcßem obex xe^tedftgem

©• AtV aueß betn geuex feßx gut mibetfteßen; fieinexneXffme ftnb faft immex fianbßaft geblieben, naeßbem
me Çelme buxsß geuex gexftöxt maxen. ®a8 ßaben meßt

wJ ««öl bte S8augefcßicßte oon ßtaßx=
®inftuxg son Sixdßtüxmen fann

mmex auf ffeßlex tm SJtauexroexf guxücfgefüßxt mexben,

hï tt?Söttet, falfcße Sexecßmmgen

3-ftrmprt
° ^ fönnen bei alten

Sarimïl ÏT' exßäxtetem SJiauexroexf

Än ^eSöcßex tn bte ©eitentpänbe obex bie
Se in n£ fi" ' •#' ïuxm einftüxgt.Ste in Dftpxeußen ermittelten Sfatfacben haben ben %>=
roeiê g«ti«fext.

^

©tabtbauxat ©tßönfelbex (®üffelboxf)tetlt g. ^S. tn bex „S)eutf(fjen SBaugettuna" f^tabro I91ö» 66) mit, ba6 b« JÄ„„„rSÄ :
oexleßungen erlitten ßabe unb «Bex SSbeoxle »S9«W,b,„ f,t. 8„„„b,« 9»1 [*»T« a«|
bte ppxatmbenföxmtgen poltu cßen ©cboxnftetne aebalten
ßaben, bie auf einer ©xunbffäcßl son gmei ju Î5et®fiS
exxicßtet mexben unb ßäuftg gleiißgeitig als fRäucßexfammexn
btenen @S mexben in btefe großen ©tßoxnfteine, bte fieß
naeß ooen oerfüngen, bie Dfenxößxen aßex anftoßenben
8tmmex geleitet. Siefex polnifcße (Scßoxnfiein Hebt un»
-oexfeßxt im roogenben glammenrneex ; feibfi bie umftn»
fenben Sacßfpaxxert oexmögen nießt, ißn umguroexfen, fo
fielf tfi feine fionfixufiion.

Sie ofiprettßifeßen Sxümmex ßaben un§ abex amß
fonft eine gute Seßxe geliefert. @S mexben ba otelfa^
Halffanbftetne in großen SRengen ßergefießt unb füx ben
SöoßnßauSbau oexmenbet. ©te ßaben fiö| nitßt als fo
mibexftanbSfäßig exmtefen, mte bex gebrannte Siegel,
aueß menu ex, rote bteS stelfaeß tn Dftpxeußen bex ffaß

ift, auS einem oon ©anb buxdßfeßten Son ßexgefteflt ifi.
Sex ffugenmöxtel gexfäüt natürlich bei heftigen Srctnben
gu tpuloex, abex bex gebrannte Seßmgtegel offenbart feine
guten ©igenfeßaften aueß naeß bem ©infiuxg bex SRauexn ;

ex mixb oon bent tßiöxtekefie befreit unb roteber sex»

menbet, tote bteS in bex umfaffenbfien SBelfe in Oft»
pxenßen gefißeßen ifi.

Söeton unb ©ifenbeton finb in ben oftpxeußiftßen
Dctfdßaften noeß feßx roenig oexmenbet, fo baß man in
biefex ^infießt auS ben Sxümmexn feine Seßxe gießen

fann. ©ifentxägex maxen audß nur tn feßx müßigem
Umfange oexmenbet ; man ßat, roie bei fxüßexen Skänbeti,
gefeßen, baß fie fttß bei großex |)iße bux^biegen unb
oteifaeß oon ftüxgeiiben SSauteilen usngeflappt unb gu=

fammengebxücft roexben. Saß bte Sxägex buxtß einfadße
unb hoppelte, feft gegen bie fftanfeßen unb ©lege ge>

bxüdte ©telnlagen ben Sxägetn einen guten ©cßuß ge<

roäßxten, ift niä)tS nettes. SR an ßat bkfe ©xfaßrung in
SHmetiîa feßott feit ^aßxgeßnten gemaeßt ; fte ift natürlich
aueß bei mtS niißt unbefannt, roirb aber nur roenig tn
bex SßxajetS nnßbax gemadßt. Sie 3lmexifanex umtfeiben
bte eifexnen ©tüßen unb Sxägex beS ffacßroexfeS ißxex
fRiefengebäube mit Sexxafotta'ffoxmfieinen, bie ft^ bex

eifexnen Souftxuftion feßx gut anpaffen unb fieß im ffeuex
ooxtxeffßcß bemäßxt ßaben. — SSei unS gießt man eS im
allgemeinen oox, etfexne ©tüßen unb Sklfen mit SRabiß^

ober ÜRoniexpuß gu umfteiben. @8 fei baßtngefteßt, roaS

pxaftifdßex ifi; jebenfaüS ßat man in Dftpxeußen bie Se=

obaeßtung gemadßt, baß felbft geroößnttcße, fieß bießt an
bie ©ifenträgex anfeßließenbe SÔÎauexftetne bem ©ifett im
genex einen feßx guten ©cßuß geroößxen.

©(ßmiebeetfexne ©tüßen finb in ben gexftöxten Drt»
feßaften nidßt bemexft rooxben. Sagegen fießte man in
meßxexen $äßen feft, baß gußeifexne ©äulen auffaßigex»
roeife audß in btefen feßroexen Éxânben ftanbßaft geblieben

finb. gxüßex füßxte einmal bie SBexlinex S3aupoHget einen
feßx enexgifeßen Kampf gegen bte gußeifexnen ©äulen.
fpeitte roetß man, baß fie betn geuex beffex roibexfteßen
als Söalgeifen, obmoßt nießt gu befixeiten ifi, baß guß»

eifexne ©äulen plößtieß gufammenfinfen, roenn bie §tße
foroeit fielgt, baß bie ©lut bex ©äulen bent ©cßmelg=

punît naße fommt. SaS ftnb abex feltene SHuSnaßmefäfle.

©o ßaben bie füxcßtexllcßen SBxänbe unb SSexroüfiungen,
roelcße bie Kofaten beroixften, bie fxüßex geroonnenen @x=

faßxungen im roefentlicßen befiätigt; Inäbefonbexe ßat
fitß bex SBacfftein als ein außexoxbentli^ guoextäßigeS
SRötextal exroiefen. Sex btinben ßexfiöxungSrout fann
aßexbingS fcßließlitß fein SSaumatexial roibexfteßen. Seßt=

reich ß"b bte mitgeteilten Söeobacßtungen jebenfaßS, unb
bex Seißntfex oexfießt eS, felbft auS Sxümmexßaufen noeß
roextpoße ©cßfüffe füx feine SPxajiS gu gießen.

OmfttedeiKt.
SttiexKationale @ießWttxtßöWe»=©efeÖf(ßafi

Sem ®exneßmen naeß foß bex SReingerolnn beS ^aßxeS
1915 rotebexum füx Ibjißxeibungen S3exroenbung ftnben,
fo baß bas 3lftienîapiiai, roie im 23oxjaßx, oßne SSex=

ginfung bleibt. Sex Kxieg maeßte fnß audß im Saßxe
1915 roeitexßin tn ungünftigex SBetfe bemexfbax. §üx
bie aeßt 3faßxe 1906 bis einfdßließlitß 1913 gelangte eine

SuxcßfcßnlttSbiöibenbe oon xuttb 5,5 «/o gut; 3tuSxicßiung.
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Geschützen nicht zu widerstehen vermögen. Es soll auch
gar nicht bestritten werden, daß die gewaltigen Geschosse
und Sprengmittel, die in diesem Kriege zur Anwendung
gelangen, jede Mauer, jede Stadt, jede Festung gründlich
zu zerstören vermögen. Aber es muß doch auch in Be-
tracht gezogen werden, daß Hunderte von Ortschaften nicht
mit den vollkommensten, den schrecklichsten Kriegsmitteln
angegriffen werden, sondern vielfach nur der Verwüstung
durch feindliche Horden ausgesetzt sind, wie wir das
namentlich in Ostpreußen erfahren haben. Granaten und
Brandfackel rufen recht verheerende Wirkungen hervor;
aber es hat sich gezeigt, daß manche Konstruktionen diesen
Angriffen recht gut widerstehen, und daraus vermag der
Bautechniker manche Lehre für die Praxis zu gewinnen

^ nicht um bombensichere, aber doch feuersichere und
standfeste Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten.

Manchem mag es scheinen, daß man an Orten, die
durch Kanonen und Brände zum großen Teil in Trümmer
verwandelt werden, überhaupt keine Schlüsse für die bau-
technische Praxis ziehen könne. Das ist ein Irrtum.
Wir vermögen aus den Abbildungen zerstörter Städte
viel zu lernen. Immer wieder fällt es auf, daß aus
dem Trümmerhaufen langer Häuserreihen fast unversehrt
die Schornsteine emporragen. Man hat dies in Belgien,
Frankreich, Rußland, vor allen Dingen aber in Ost-
Preußen beobachtet. Die Widerstandsfähigkeit der Schorn-
steine, d. h. der Mauerkörper mit röhrenföhrmigem Ouer-
schnitt, ist natürlich nichts Zufälliges, und nur der Laie
nnrd glauben, daß die übrigen Teile der Gebäude nur
deshalb schneller zerstört seien, weil sie zu viel hölzerne
Konstruktionen enthielten, was natürlich bei Fach werk
und Balkendecken an sich zutrifft. In Wahrheit wider-
stehen die röhrenförmigen Mauerkörper aber überhaupt
dem Brande und selbst den Geschossen besser als massive
Körper. Es ginge zuweit, wollten wir hier untersuchen,
auf welche physikalischen Gesetze dies zurückzuführen ist.
jedenfalls wird man sich vorstellen können, daß ein
masstver Mauerkörper mit kunstgerechtem Verbände den
Geschossen einen größeren Widerstand entgegensetzt als
etn Hohlkörper, durch den das Geschoß leicht hindurch-
geyt, und daß die Größe der Zerstörung in einem be-
^ àn Verhältnis zu der Größe des Widerstandes steht.

m à längst bekannte Tatsache, daß
wrmamge Baukörper von quadratischem oder rechteckigem

V' Äi auch dem Feuer sehr gut widerstehen; steinerne
Kirchtürme sind fast immer standhaft geblieben, nachdem
die Helme durch Feuer zerstört waren. Das haben nicht

die Kriege sondern auch die Baugeschichte von Jahr-
Der Einsturz von Kirchtürmen kann

mmer auf Fehler nn Mauerwerk zurückgeführt werden,
MG«. Mörtel, falsche Berechnungen

Tüwmpn
^ Aktion oder dergl. Dagegen können bei alten

em^ändig erhärtetem Mauerwerk
Ä« âà/ìch große Löcher in die Seitenwände oder die

Dieb, ^àn, ohne daß der Turm einstürzt.Die tu Ostpreußen ermittelten Tatsachen baben den Be-wetz, geliefert.
^

Gtadtbaurat Schönfelder (Düsseldorf)teilt z. B. in der „Deutschen Bauzeituna" lìbro 1915N- W, mi,. d-d d-- SmVs« h
Verletzungen erlitten habe und aller Theorie u»Tàft-mds.ft zàns-,. g„1?à?ch Ädie pyramidenförmigen polni chen Schornsteine asbalten
haben, die auf einer Grund flächl von zroeìzuzweiMàr!!
errichtet werden und häufig gleichzeitig als Räucherkammern
oienen. Es werden in diese großen Schornsteine, die sich
nach ooen verjüngen, die Ofenröhren aller anstoßenden
Zimmer geleitet. Dieser polnische Schornstein steht un-
versehrt im wogenden Flammenmeer; selbst die nmstn-
senden Dachsparren vermögen nicht, ihn umzuwerfen, so
steif ist seine Konstruktion.

Die oftpreußischen Trümmer haben uns aber auch
sonst eine gute Lehre geliefert. Es werden da vielfach
Kalksandsteine in großen Mengen hergestillt und für den

Wohnhausbau verwendet. Sie haben sich nicht als so

widerstandsfähig erwiesen, wie der gebrannte Ziegel,
auch wenn er, wie dies vielfach in Ostpreußen der Fall
ist, aus einem von Sand durchsetzten Ton hergestellt ist.
Der Fugenmörtel zerfällt natürlich bei heftigen Bränden
zu Pulver, aber der gebrannte Lehmziegel offenbart seine

guten Eigenschaften auch nach dem Einsturz der Mauern;
er wird von dem Mörtelreste befreit und wieder »er-
wendet, wie dies in der umfassendsten Weise in Ost-
preußen geschehen ist.

Beton und Eisenbeton sind in den ostpreußischen
Ortschaften noch sehr wenig verwendet, so daß man in
dieser Hinsicht aus den Trümmern keine Lehre ziehen
kann. Eisenträger waren auch nur in sehr mäßigem
Umfange verwendet; man hat, wie bei früheren Bränden,
gesehen, daß sie sich bei großer Hitze durchbiegen und
vielfach von stürzenden Bauteilen umgeklappt und zu-
sammengedrückt werden. Daß die Träger durch einfache
und doppelte, fest gegen die Flanschen und Stege ge-
brückte Stelnlagen den Trägern einen guten Schutz ge-

währten, ist nichts neues. Man hat diise Erfahrung in
Amerika schon seit Jahrzehnten gemacht; sie ist natürlich
auch bei uns nicht unbekannt, wird aber nur wenig in
der Praxis nutzbar gemacht. Die Amerikaner umkleiden
die eisernen Stützen und Träger des Fachwerkes ihrer
Riesengebäude mit Terrakotta-Formsteinen, die sich der
eisernen Konstruktion sehr gut anpassen und sich im Feuer
vortrefflich bewährt haben. — Bei uns zieht man es im
allgemeinen vor, eiserne Stützen und Balken mit Rabitz-
oder Monierputz zu umkleiden. Es sei dahingestellt, was
praktischer ist; jedenfalls hat man in Ostpreußen die Be-
obachtung gemacht, daß selbst gewöhnliche, sich dicht an
die Eisenträger anschließende Mauersteine dem Eisen im
Feuer einen sehr guten Schutz gewähren.

Schmiedeeiserne Stützen sind in den zerstörten Ort-
schaften nicht bemerkt worden. Dagegen stellte man in
mehreren Fällen fest, daß gußeiserne Säulen auffälliger-
weise auch in diesen schweren Bränden standhaft geblieben
sind. Früher führte einmal die Berliner Baupolizei einen
sehr energischen Kamps gegen die gußeisernen Säulen.
Heute weiß man, daß sie dem Feuer besser widerstehen
als Walzetsen, obwohl nicht zu bestràn ist, daß guß-
eiserne Säulen plötzlich zusammensinken, wenn die Hitze
soweit steigt, daß die Glut der Säulen dem Schmelz-
Punkt nahe kommt. Das sind aber seltene Ausnahmefälle.

So haben die fürchterlichen Brände und Verwüstungen,
welche die Kosaken bewirkten, die früher gewonnenen Er-
fahrungen im wesentlichen bestätigt; insbesondere hat
sich der Backstein als ein außerordentlich zuverläßiges
Material erwiesen. Der blinden Zerstörungswut kann
allerdings schließlich kein Baumaterial widerstehen. Lehr-
reich sind die mitgeteilten Beobachtungen jedenfalls, und
der Techniker versteht es, selbst aus Trümmerhaufen noch
wertvolle Schlüsse für seine Praxis zu ziehen.

venàà».
JuterMttMale SiSMartHalksR-GeftÜschsft LNM'K.

Dem Vernehmen nach soll der Reingewinn des Jahres
1915 wiederum für Abschreibungen Verwendung finden,
so daß das Aktienkapital, wie im Vorjahr, ohne Ver-
zinsung bleibt. Der Krieg machte sich auch im Jahre
1915 weiterhin in ungünstiger Weise bemerkbar. Für
die acht Jahre 1906 bis einschließlich 1913 gelangte eine

Durchschnittsdioidende von rund 5,5 "/o zur Ausrichtung..
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